GZ: 24 E 931/21y
An das Bezirksgericht Linz

Exekutionssache:

betreibende Partei:
Günstig-Wohnen Wohnungsgesellschaft mbH, 4020 Linz, Landstraße 3
vertreten durch:

Konradin Veith, Angestellter der betreibenden Partei

verpflichtete Partei:
Leopold  Schuster, 4020 Linz, Wiener Straße 151a/3/17
vertreten durch:
Mieterschutzvereinigung Linz-Süd, 4020 Linz, Ebelsberger Platz 12

wegen:


Räumung
In der oben genannten Räumungsexekutionssache hat der Verpflichtete die Gewährung von Räumungsauf​schub gemäß § 35 MRG für die Dauer von drei Monaten beantragt. Die betreibende Partei wurde dazu auf​gefordert, sich zu diesem Antrag binnen einer Woche zu äußern, widrigens Zustimmung zum Antrag ange​nommen werde. Gleichzeitig wurde der bereits anberaumte Räumungstermin abgesetzt.

Binnen offener Frist erstattet die betreibende Partei zum Antrag folgende 
Äußerung:

Die betreibende Partei spricht sich gegen die Gewährung von Räumungsaufschub aus. 
Zwar hat der Verpflichtete die Mietzinsrückstände, die den Grund für die Auf​kündigung bildeten, mittlerweile beglichen, jedoch ist er mit den laufenden Mietzinszah​lungen in Rückstand geraten. Aktuell beträgt sein Mietzinsrückstand € 650,-- (Mietzinse für Mai und Juni 2021). 

Bescheinigungsmittel: beiliegende Aufstellung der betreibenden Partei

Beim Bestehen von Mietzinsrückständen ist die Gewährung von Räumungsaufschub dem betreibenden Gläubiger nicht zumutbar, weshalb beantragt wird, den Antrag abzuweisen und so bald wie möglich einen neuen Räumungstermin festzusetzen.
